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1. Die Clubmeisterschaft 
 

Die Clumeisterschaft wird jährlich anlässlich eines Clubanlasses durchgeführt und 
kann aus einer einzelnen Wettfahrt oder Wettfahrtserie bestehen. 
Datum und Austragungsort legt der Regattapräsident jährlich fest. 
 

1.1. Teilnahmeberechtigung 
 

Die Clubmeisterschaft ist für alle regattaberechtigten Mitglieder mit beim ZYC – 
Yachtregister eingetragenen Yachten und Jollen offen. Die Anzahl der 
Besatzungsmitglieder ist freigestellt, welche nicht zwingend ZYC Mitglieder sein 
müssen. 
 

1.2. Segelanweisungen 
 

Es gelten die Segelanweisungen der jeweiligen Regatta an der die Clubmeisterschaft 
ausgeschrieben ist. 
 

1.3. Wertung und Preise 
 

Für den Clubmeister ist ein Wanderpokal und für die drei erstplatzierten sind 
Rangpreise vorgesehen. 
 

Clubmeister wird der Teilnehmer, der den Kurs in der kürzesten errechneten Zeit 
abgesegelt hat resp. die Regattaserie mit der kleinsten Punktzahl abschliesst.  
Die Ermittlung der errechneten Zeit erfolgt nach der Formel: 
 

errechnete Zeit = gesegelte Zeit x 100 / Yardstick  
 

Der Yardstick-Faktor entspricht dem gültigen Swiss Sailing Yardstick. Besteht für ein 
Boot kein solcher, wird ihm durch den Regattapräsidenten ein Yardstickfaktor 
provisorisch zugeteilt.  
 

1.4. Preisverleihung 
 

Die Verleihung des Wanderpokals und Rangpreise für die ersten drei der 
Clubmeisterschaft, erfolgt nach  Beendigung der Wettfahrt respektive Wettfahrtserie 
vor Ort. 
Die Ehrung des Clubmeisters findet stets an der ordentlichen Generalversammlung des 
folgenden Jahres statt. 
 

1.5. Sicherheit 
 

Es giltet das Sicherheitsdispositiv der jeweiligen Regatta an der die Clubmeisterschaft 
ausgeschrieben ist und ist zwingend einzuhalten. 

1.6. Haftung 
 

Durch die Meldung und Teilnahme an der Clubmeisterschaft verzichtet jeder 
Teilnehmer auf die Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen jeder Art gegenüber 
dem veranstaltenden Club und den für die Durchführung verantwortlichen Personen. 
 

 

Dieses Reglement tritt am 1. Juli 2008 in Kraft . 
 

Zürcher Yacht Club 
für den Vorstand 

 
Sascha P. Osterwalder 
Regattapräsident 

Zürich, 15. Januar 2009 


